
 

Hinweise zum Datenschutz und zu Ihren Rechten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung unter www.cuxhaven.de .  

Auf Wunsch senden wir Ihnen die Datenschutzerklärung zu. 

 Rathausplatz 1  27472 Cuxhaven  Vermittlung: 04721-700-0  Fax: 04721-700-901  
 Stadtsparkasse Cuxhaven  BIC BRLADE21CUX  IBAN DE29 2415 0001 0000 1015 84 

Gläubiger-ID DE67ZZZ00000008366 

Öffnungszeiten: Mo-Do 8:30-12:30  Di und Do 14:30-17:00 Fr 7:30-12:30 sowie nach Vereinbarung 

E-Mail: info@cuxhaven.dewww.cuxhaven.de  
 

 
 

 
 

                                    
Stadt Cuxhaven 
Der Oberbürgermeister 

  
Stadt Cuxhaven   Postfach 680   27456 Cuxhaven Dienstgebäude: 
 Rathaus, Rathausplatz 1, 27472 Cuxhaven 

An die Eltern und Dienststelle: 

Sorgeberechtigten FB 9 – Bildung, Soziales und Sport  

 Auskunft erteilt Zimmer: 

 Timo Kluge 3.36 

 Durchwahl: Fax: 

 04721/700 661 04721/ 700 911 

 E-Mail: 

 Timo.Kluge@cuxhaven.de 

 
 
Mein Zeichen: 9.1 K       Cuxhaven, den 07.01.2021 

 (Bitte bei Antwort angeben)
 
 

 
Schließung der Kindertagesstätten und Einrichtung einer Notfallbetreuung ab 
dem 11.01.2021 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wie in den letzten Tagen bekannt geworden ist, wechseln die Kindertagesstätten ab 
dem 11.01.2021 zunächst bis zum 31.01.2021 in das Szenario C. Dies bedeutet, dass 
die Kindertagesstätten grundsätzlich geschlossen sind und stattdessen eine 
Notfallbetreuung angeboten wird.  
In der Notfallbetreuung dürfen dann lediglich rund 50 % der verfügbaren Plätze belegt 
werden. In der Regel sind in der Krippe pro Gruppe 8 Kinder, im Kindergarten pro 
Gruppe 13 Kinder und im Hort pro Gruppe 10 Kinder zulässig.  
 
Wie auch im März 2020, werden die Plätze über die Stadt Cuxhaven zugewiesen. 
Hierfür bitte ich Sie, den Antrag auf Notfallbetreuung und die Erklärung über die 
Unabkömmlichkeit durch Ihren Arbeitgeber auszufüllen und schnellstmöglich über die 
im Antrag beschriebenen Wege an die Stadt Cuxhaven zu senden.  
 
Jedoch bitte ich Sie im Vorwege zu prüfen, ob Sie zu den im Antrag genannten 
Berufsgruppen gehören und eine Betreuung zwingend in Anspruch nehmen müssen 
oder ob Sie eine anderweitige Betreuung veranlassen können. Sofern Sie zu der 
Entscheidung kommen, zu einer der Berufsgruppen zu gehören, können Sie Ihr Kind 
in einer Kindertageseinrichtung ab Montag, den 11.01.2021 betreuen lassen.  
 
Ich mache jedoch darauf aufmerksam, dass diese Betreuung bis zur Prüfung Ihres 
Antrages vorläufig ist und sich ggf. ändern kann.  
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Weiterhin wird für Kinder, die nicht in der Notfallbetreuung betreut werden, auf die 
Erhebung eines Beitrags für die Mittagsverpflegung verzichtet.  
 
Mit freundlichem Gruß 
Im Auftrag 

 
Martin Leying  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


